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10 action 5/2002 BEVOLKERUNGSSCHUTZ

EIN HILFSMITTEL FÜR DIE GEMEINDEN

Umsetzung des Bevölkerungsschutz-Leitbildes
im Kanton Aargau
Auf der Basis des Bevölkerungsschutzes
XXI hat der Kanton Aargau ein
Hilfsmittel in Form einer Informationsbroschüre

zuhanden der Gemeindebehörden
erarbeiten lassen und dieses am 11. Juli
den Medien vorgestellt. Aus den
entsprechenden Unterlagen stellen wir hier
einige Sätze vor, die zwar nicht in jedem
Fall ganz neu, im Zusammenhang aber
nach wie vor von Bedeutung sind und
den einen oder anderen Hinweis auch für
weitere Kantone oder Regionen geben
können.

MARK A. HERZIG

Am 29. Mai 2002 wurde die Abteilung
Militär und Bevölkerungsschutz beauftragt,

eine Informationsbroschüre zu erarbeiten.

Am 11. Juli wurde sie den Medien
vorgestellt - eine zügige Arbeit.

Die Broschüre enthält die drei Teile:
• Bevölkerungsschutz und was nach dem

Sicherheitspolitischen Bericht 2000 und
der kommenden Gesetzgebung über den

Bevölkerungs- und Zivilschutz hinter
diesem Begriff steht.

• Umsetzung des Bevölkerungsschutzes XXI

im Kanton Aargau.
• Darstellung des Weges, wie die Gemeinden

in ihrer Region den Bevölkerungsschutz

organisieren können.

Ergänzt wird die Broschüre durch Mustervorlagen

für einen Gemeindeverband oder -vertrag,

denn auch im Aargau ist es der Wunsch,
gleichzeitig mit der Einführung der
Bundesgesetzgebung auf den 1. Januar 2004 die

entsprechenden kantonalen Gesetze anzupassen
und die neuen Strukturen verpflichtend
einzuführen.

Mittel der Wahl: Regionalisierung
Auch im Kanton Aargau konnte zur

Umsetzung des neuen Zivilschutzes das Mittel
der Wahl nur Regionalisierung heissen. Das

stellten Martin Widmer, Abteilungsleiter
Militär und Bevölkerungsschutz und Projektleiter

Robert Brendlin klar dar.

Der Kanton bildet rund 40 Zivilschutzregionen.

Dementsprechend werden durch
die jeweiligen Gemeinden ebenfalls zirka 40
regionale Führungsorgane gebildet, welche
die Koordination der fünf Partner bei

Katastrophen und in Notlagen - und nur dann! -
übernehmen werden. Die Aus- und Weiter¬

bildung der Angehörigen dieser regionalen
Führungsorgane obliegt dem Kanton.

Kompetenzabgrenzung
und Zusammensetzung

Robert Brendlin betonte, dass ein solches

Führungsorgan nicht in die Gemeindeautonomie

eingreifen und auch keine Entscheide
treffen kann, die ihm nicht über ein entsprechendes

Reglement von eben diesen Gemeinden

übertragen wären. Aufgeboten werden
kann das regionale Führungsorgan je nach

Situation durch
• den Einsatzleiter (zum Beispiel den

Feuerwehrkommandanten) bei einem Ereignis,
das grössere Ausmasse annimmt;

• einen oder mehrere Gemeinderäte der
entsprechenden Region;

• den kantonalen Führungsstab oder die

Kantonspolizei.
Daraus ergibt sich die Zusammensetzung
eines solchen Organs, das idealerweise aus
einem Chef und dem Stabschef sowie aus je
einem fachkompetenten Vertreter der fünf
Partnerorganisationen besteht. Im Einsatzfall
stehen ihm auch immer Gemeinderäte aus
den betroffenen Gemeinden, welche auf

Antragjene Entscheide treffen, die nicht aus-

action hat Oberst Martin Widmer die

folgenden Fragen gestellt:

Herr Widmer, Sie haben die Informationsschrift

bei allen fünf Partnern in die Vernehmlassung

gegeben. Diese haben alle dem

Umsetzungskonzept und dem Inhalt zugestimmt.
Wo gibt es allenfalls Probleme? Der Teufel
steckt ja bekanntlich im Detail.

Probleme sind zurzeit erfreulicherweise
keine aufgetaucht oder zu erkennen. Das liegt
sicher mit daran, dass das Verbundsystem
der Partner des Bevölkerungsschutzes XXI

überzeugend und praxisnah ist und nicht
zuletzt auch im Interesse der einzelnen Partner

liegt.

Wie detailliert muss oder darf ein

«Kompetenzkatalog»-zum Beispiel an ein regionales

Führungsorgan - sein, wenn er die Arbeit
nicht behindern soll?

Grundsätzlich gilt das Prinzip der

unangetasteten Gemeindeautonomie. Wenn
ein regionales Führungsorgan seine Aufgabe
bei einer Katastrophe oder in einer Notlage
effizient wahrnehmen will, braucht es

allerdingsgewisse Kompetenzen, namentlich im

\

L

Bereich der Sofortmassnahmen. im übrigen
werden einem regionalen Führungsorgan
auch immer Vertreter der betroffenen
Gemeinden zur Seite stehen, um über die

Anträge des Führungsorgans zu entscheiden.
Auf Stufe Kanton hat sich dieses Vorgehen
in allen bisherigen Einsätzen des KFS bzw.

der Katastrophenorganisation bewährt. Es

geht letztlich weniger um eine detaillierte

Kompetenzregelung als um den notwendigen,

situationsbezogenen gesunden
Menschenverstand.

Gibt es Vorstellungen hinsichtlich der

notwendigen Ausbildung für die regionalen
Führungsorgane? Wie lange wird sie etwa dauern?

Entsprechend unserem Zeitplan werden
wir bis Ende 2002 das Ausbildungskonzept
ausarbeiten. Die Ziele dieser möglichst
professionellen Ausbildung stehen fest. Es geht
nun zunächst darum, die Inhalte zur
Erreichung dieser Ziele festzulegen und die
Kursstoffe zu erarbeiten. Erst dann werden
wir den effektiven Zeitbedarf ermitteln kön-

sn, wobei ich anfügen muss, dass uns in

uezug auf den Zeitaufwand für die gesamte
Ausbildung sicher zeitliche Grenzen gesetzt
sind.

Grundsätzlich gehen wir von einer
Ausbildung aus, die sich über einen Zeitraum

von 4 Jahren verteilt und neben der Ausbildung

auch realistische und auf die Region

bezogene Übungen umfasst. In der zweiten
Jahreshälfte 2003 werden wir erste
Pilotkurse durchführen. Den Beginn der definitiven,

gesteuerten Ausbildung haben wir
auf Mitte 2004 vorgesehen.

Herr Widmer, wir danken Ihnen bestens

für diese Auskünfte.



BEVOLKERUNGSSCHUTZ action 5/2002 11

KANTONALES KATASTROPHEN-EINSATZELEMENT (KKE)

(Entwurf, Planungsstand August 2002)

KOMMANDO Administration

r~

Unterstützung Sanität ¦ |
Pioniere Mobile SanHist Telematik

Pioniere (speziai) Care Team Transport

— Sandsäcke Versorgung

— Stollenmaterial Material

KP

drücklich in der Kompetenz des Führungsorgans

liegen. Zur Führungsunterstützung
stehen zudem speziell ausgebildete Zivilschutz-
dienstleistende und allenfalls Personal aus
den Gemeindeverwaltungen zur Verfügung.

KFS und kantonale Einsatzkräfte
Der kantonale Führungsstab und die

Katastrophenorganisation als Führungsinstrumente
des Regierungsrates in ausserordentlichen

und besonderen Lagen werden in ihren Strukturen

und in ihrer Zusammensetzung im
Hinblick auf den Bevölkerungsschutz XXI überprüft

und angepasst.

Geplant ist auch ein Kantonales

Katastrophen-Einsatzelement (KKE), das Spezialbe-
reiche abdeckt und rasch zur Unterstützung in
den Regionen eingesetzt werden kann. Zu diesen

Spezialbereichen gehören Pionierdienstleistungen

(Sandsackabfüllanlagen, schweres
Stollenmaterial usw.), spezielle sanitätsdienstliche

Unterstützung (mobile San Hist, Care-

Team) und logistische Dienste. D

Sonnerir

Grundstrukturen
Führungsorgane
und Zivilschutz XXI
im Kanton Aargau
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